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BEGRÜNDUNG IN KRAFT GETRETENE PLANFASSUNG
zum B-Plan HAAGENMATTEN-OST II Ortsteil Allerbüttel, Gemeinde Calberlah,
Samtgemeinde Isenbüttel, Landkreis Gifhorn

1.0 ALLGEMEINES

Die Gemeinde Calberlah ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Isenbüt-
tel im Landkreis Gifhorn. Nach landesplanerischen Zielvorgaben ) kommt
der Samtgemeinde Isenbüttel die Funktion eines Grundzentrums zu (Bereit-
Stellung der zentralen Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen tägli-
chen Grundbedarfs). Sie gehört zum Ordnungsraum Braunschweig 2). Hier
sind vorrangig solche Maßnahmen durchzuführen, "die eine sozial- und
umweltverträgliche kleinräumige Funktionsmischung von Wohnen, Arbei-
ten, Versorgung und Erholung fördert" 1).
Darüber hinaus soll die Funktion Wohnen in Bereichen gestärkt werden,
die über eine gute Infrastruktur verfügen und in das öffentliche Personen-
nahverkehrsnetz gut eingebunden sind.
Die Gemeinde Calberlah ist über die Landesstraße L 292 und die Kreis-

Straßen K 64, K 68 und K 69 in das regionale und überregionale Verkehrs-
netz eingebunden,
Im Norden der Ortslagen Calberlahs und Allerbüttel befindet sich die Bun-
desbahntrasse Hannover - Berlin. Es handelt sich hierbei um die geplante
und planfestgestellte Trasse für den Inter City Express (ICE).
In Calberlah befindet sich ein Haltepunkt an der Bahnstrecke Hannover-
Berlin.

Als Ortsteil der Gemeinde Calberlah liegt Allerbüttel unmittelbar östlich
des Gemeindehauptortes. Das Dorf hat z. Zt. ca. 610 Einwohner, die
Gemeinde Calberlah hatte nach gemeindeeigenen Zahlungen im Juni 1993
rd. 4. 550 Einwohner.

1. 1 ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE

Der vorliegende Bebauungsplan ist aus der wirksamen Fassung des Flä-
chennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttel entwickelt. Dieser wurde
in seiner Urfassung 1978 wirksam. In der Gemeinde Calberlah ist der
letzte wirksame Stand die 10. Änderung. Die letzte genehmigte Änderung
ist die 14. Die 16. Änderung befindet sich z. Zt. im Planverfahren.
Für die hier zu Festsetzungen herangezogenen Bereiche ist im Flächennut-
zungsplan einerseits Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt und ande-
rerseits für einen Teilbereich Dorfgebiet (MD). Im Rahmen der 16. Ande-

1) vgl. Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen Entwurf 1994

2) Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Gifhorn 1986
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rung des Flächennutzungsplanes soll diese Darstellung auf die allgemeine
Art der Nutzung umgestellt werden.
Innerhalb des Dorfgebietes wird eine rd. 3. 100 m2 große Fläche als Grün-
fläche festgesetzt, ebenso ein 10m breiter Streifen an den Rändern des
Plangeltungsbereiches am Übergang zur freien Landschaft. Damit wird
hinter den Flächennutzungsplandarstellungen zurückgeblieben. Dies ge-
schieht, um die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen inner-
halb des Plangeltungsbereiches nachweisen zu können.
Ferner wird hier ein erforderlicher Spielplatz festgesetzt und im Osten des
Plangeltungsbereiches gut 0, 7 ha Grünfläche für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die als extensiv
Grünland der Landwirtschaft zur Verfügung steht. Insofern geht die Ge-
meinde davon aus, daß die Grünflächenfestsetzungen als aus den Flächen-
nutzungsplan entwickelt angesehen werden können

1. 2 NOTWENDIGKEIT DER PLANAUFSTELLUNG, ZIELE, ZWECKE UND AUS-
WIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird erforderlich, um in
Allerbüttel weitere Bauflächen zur Verfügung zu stellen. In diesem Ortsteil
sind z. Zt. in rechtskräftigen Bebauungsplänen keine Flächen mehr vorhan-
den, so daß die weitere Entwicklung nicht möglich ist.
Auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes für den nördlichen Ortsrand
wurde als 1. Bauabschnitt der Bebauungsplan "Haagenmatten Ost" aufge-
stellt. Hier ist ein dörfliches Mischgebiet in lockerer Bebauung entstanden.
Zur Ausbildung des Ortsrandes wurden Eingrünungen und die Anlage
eines Ortsrandweges vorgenommen. Wegen der exponierten Lage wurde
mit einer örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung für die Einordnung in den
Ort und die Umgebung gesorgt.
Mit dem nun mehr vorliegenden Bebauungsplan soll das Gesamtkonzept
am aktuellen Bedarf orientiert vollendet werden.

An den ersten Bauabschnitt wird eine Erweiterung nach Osten und eine
Erweiterung nach Westen angehängt. Insofern handelt es sich hier um
einen Bebauungsplan, der aus zwei Teilen besteht.
Zum besseren Verständnis der Gesamterschließungssituation wurden die
Planstraßen des Bebauungsplanes "Haagenmatten-Ost" in der Karte gestri-
chelt mit dargestellt.

^

Der östliche Teilbereich des hier vorliegenden Bebauungsplans wird als
Allgemeines Wohngebiet (WA) in lockerer Einzelhausbebauung festge-
setzt.

Im westlichen Teilbereich wird ein eingeschränktes Dorfgebiet (MDe) an
der Molkereistraße und am nördlichen Ortsrand wiederum Allgemeines
Wohngebiet (WA) festgeschrieben. Ersteres geschieht auf Grund der
Nachbarschaft zum gewachsenen Dorfkern und um adäquat auf die vor-
handenen landwirtschaftlichen Betriebe zu reagieren.
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Das Allgemeine Wohngebiet (WA) wurde in der Ortsrandlage festgesetzt,
um hier eine Auflockerung der Bebauung zu zeigen. Insofern wurde hier
auch eine geringere Grundftächenzahl (GRZ) als im Dorfgebiet vorgesehen.
Zur Ortsrandeingrünung wird in beiden Teilbereichen ein 10 - 35 m breiter
öffentlicher Grünstreifen durch eine 3 m breite Pflanzbindung ergänzt. Die
Gemeinde Calberlah ist der Auffassung, hier eine angemessene Einbindung
in das Landschaftsbild zu gewährleisten.
Aufgrund der Nähe zur Bahntrasse Hannover - Berlin, die für den ICE Be-
trieb vorgesehen ist, wurde ein schalltechnisches Gutachten eingeholt,
nach dessen Ergebnissen Lärmpegelbereiche festgestellt und erforderliche
bewertete Schalldämmaße festgesetzt werden.

1. 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG

- Bau ebiete (Allgemeines Wohngebiet - WA)

Im östlichen Teilbereich des Bebauungsplanes und im westlichen Teil des
westlichen Teilbereiches wird Allgemeines Wohngebiet (WA) ent-
sprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan festgeschrieben. In
Verbindung mit dem eingeschränkten Dorfgebiet, das im Rahmen dieses
Bauleitplanverfahrens festgesetzt wird und dem eingeschränkten Dorfge-
biet des Plangeltungsbereiches "Haagenmatten-Ost" wird somit eine Ab-
stufung zu den Dorfgebieten im Ortskern erzielt.
Diese Abstufung erfolgt, um die ortsansässigen landwirtschaftlichen
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe nicht in ihrer Existenz zu gefährden.
Auf Grund der Lage am Ortsrand wird Einzelhausbebauung festgesetzt bei
eingeschossiger Bauweise und einer Grund- und Geschoßflächenzahl von
0, 3.
So soll gewährleistet werden, daß eine adäquater Ortsrand am Übergang
zur freien Landschaft entsteht. Dies wird unterstützt durch die Festset-

zung einer 3 m breiten Pflanzbindung und eine 10-35 m breite ortsrand-
begleitende Grünfläche, auf der im Westen extensive Weidewirtschaft und
ein Spielplatz vorgesehen ist und im Osten lediglich Grünland.
So fügt sich das Wohngebiet dann angemessen in das Landschaftsbild ein
und ein Puffer zwischen Ackerflächen und Wohngebiet ist gesichert.
Lediglich in der zweiten Reihen im westlichen Teilbereich wird eine Bautie-
fe mit offener Bauweise festgeschrieben, um in diesem Bereich die Ent-
stehung von Doppelhäusern zu ermöglichen.
Um den Belangen des Schallschutzes Rechnung zu tragen wurden gem.
der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens ) die Lärmpegelbereiche
bezüglich der Emissionen aus dem Bahnbetrieb im Plan dargestellt. Ent-
sprechend wurden die gem. DIN 4109 erforderlichen, ein zuhaltenden

3) Bonk, Maire, Hoppmann; Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan "Hagenmatten - Ost II", 95031 vom 29. 03. 1995
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resultierende Schalldämmaße der Gesamtaußenbauteile festgestellt.
Da die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 gem. des Gut-
achtens am Tage im gesamten Plangebiet unterschritten werden, wurde
auf die Festsetzung aktiven Schallschutzes verzichtet.

- Bau ebiete (eingeschränkte Dorfgebiete - MDe)

Die Bauflächen des westlichen Plangeltungsbereichs werden in ihrem
östlichen Teil als eingeschränktes Dorfgebiet (MDe) festgesetzt. Dies ent-
spricht den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans. Im Süden
grenzt der Plan an eine vorhandene dörfliche Mischbebauung ihrem Be-
stand nach erfaßt. Für das neue Baugebiet nördlich davon wird das Dorf-
gebiet jedoch wie folgt gegliedert: sonstige Gewerbebetriebe und Tank-
stellen werden ausgeschlossen, Betriebe zur Be- und Verarbeitung und
Sammlung von land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse sollen nur aus-
nahmsweise zugelassen werden. Die Gliederung der Flächen wird mit der
Randlage und dem erwünschten Gebietscharakter eines ländlichen son-
stigen Wohngebietes mit Kleinviehhaltung landwirtschaftlichen Neben-
erwerbsbetrieben, usw. begründet.
Auf der Grundlage der Neufassung der BauNVO wird für das einge-
schränkte Dorfgebiet (MDe) eine Grund- und Geschoßflächenzahl von 0,4
bei eingeschossiger Bauweise festgesetzt. Für das neue Baugebiet ist
offene Bauweise vorgesehen, um z. B. die Strukturen von Kleinsiedlungen
und Nebenerwerbsstellen zu ermöglichen, tm Hinblick auf die Erfordernisse
des Schallschutzes gegenüber den Emissionen aus dem Bahnbetrieb wird
festgestellt, daß gem. schalltechenischem Gutachten das Dorfgebiet im
Lärmpegelbereich l liegt. Hier sind die Maßgaben des passiven Schall-
Schutzes gem. DIN 4109 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

- Verkehrsflächen

a) Straßenverkehrs- und We eflächen

Die Erschließung des östlichen Teiles des Baugebietes erfolgt von der
Dorfstraße sowie von der Dorfstraße her über eine von der Planstraße

des Bebauungsplanes "Haagenmatten-Ost" abzweigende neue Straße,
die im Osten ohne Wendeanlage endet. Insofern wurde zur Sicherung
der ordnungsgemäßen Müllentsorgung ein Standort für Mülltonnen an
zugänglicher Stelle vorgesehen.
Die Erschließung des westlichen Teilbereiches erfolgt von der Molkerei-
Straße. Nach Südosten hin ist die Planstraße an die Erschließungsanla-
gen des Bebauungsplanes "Haagenmatten-Ost" und darüber hinaus an
die Dorfstraße angebunden. Der Ausbau ist nach den Empfehlungen zur
Anlage von Erschließungsstraßen (EAE) vorgesehen.
Im Plangebiet ist im Osten eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
Stimmung Wirtschaftsweg festgesetzt, um eine landwirtschaftliche
Nutzung des angrenzenden Ackers zu sichern.
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Innerhalb des Grünstreifens der den Graben der von Süden nach Osten

im Bereich des Dorfgebietes verläuft, wurde für die Anlieger ein Fahr-
recht festgesetzt.
Die Erschließung für ggf. entstehende Hinterliegergrundstücke wird
privatrechtlich geregelt.

b) Park- und Stell latzflächen

Den Belangen des ruhenden Verkehrs wird im Zuge des verkehrsberu-
higten Ausbaus durch die Ausweisung von Parkplätzen im Verhältnis
Wohneinheiten : Parkplätzen von 2 : 1 Rechnung getragen. Stellplätze
werden mit entsprechenden Flächen auf den privaten Grundstücken
nachzuweisen sein.

- Grünflächen

Am nördlichen Ortsrand wird eine Grünfläche festgesetzt. Sie soll zum Teil
nach gesonderten Pflanzplänen wie die Grünfläche des bereits bestehen-
den Bebauungsplanes "Haagenmatten-Ost" angelegt werden, um die Aus-
bildung des Ortsrandes zu unterstützen. Weiterhin ist hier die Anlage eines
Ortsrandweges vorgesehen, der im Rahmen des Gesamtkonzeptes das
vorhandene Fußwegenetz ergänzt. Gesonderte Festsetzungen hierzu wur-
den jedoch nicht getroffen, da die Planung bereits frühzeitig mit den
Grundstückseigentümern erörtert wurde und deren Vorstellung entspricht.
Im südlichen Teil des westlichen Planbereiches ist ebenfalls eine Grün-

fläche vorgesehen. Hier sollen innerörtliche Grünbestände miteinander
vernetzt und eine entsprechende Wegeführung ergänzt werden. Darüber
hinaus werden hier die vorhandenen Gräben planrechtlich gesichert. Sie
sollen u. a. zur Regenwasserrückhaltung dienen. Nach Norden wird der
Landwirtschaft ein Fahrrecht eingeräumt.
Nordöstlich des eingeschränkten Dorfgebietes werden rd. 1. 500 m2 öf-

fentliche Grünfläche vorgesehen, wo ein Kinderspielplatz entstehen soll.

- Grünordnun und Landes fle e

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Allerbüttel und
ist in zwei Teilgeltungsbereiche gegliedert. Der östliche Teilbereich umfaßt
eine Fläche von rd. 1, 5 ha, der westliche Teilbereich ca. 2 ha. Mit der

Aufstellung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Sinne des Naturschutzgesetztes vorbereitet. Diese Eingriffe sind
gem. § 10 NNatG sowie § 8 a BNatSchG auszugleichen. Über diesen
Ausgleich entscheidet die Gemeinde in Abwägung mit allen anderen Be-
langen. Im Nachfolgenden erfolgt eine Darstellung und Bewertung des
betroffenen Raumes und der zu erwartenden Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes durch den Eingriff.

Im Rahmen mehrerer Ortsbegehungen wurde eine Bestandserfassung zum
Zustand von Natur und Landschaft vorgenommen. Der südliche Teilbe-
reich im Umfang von rd. 0, 9 ha Fläche ist von einem teilweise verrohrten
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Graben durchzogen Hierbei handelt es sich um intensiv genutztes, feuch-
tes Grünland. Bei der letzten Ortsbegehung war festzustellen, daß die
ehemals vorhandenen Kopfweiden inzwischen verschwunden sind. Die
Fläche wird intensiv beweidet. Darüber hinaus werden im nördlichen Teil

rd. 0, 9 ha trockene Weideflächen zur Planung herangezogen.
Der östliche Teilgeltungsbereich umfaßt 1, 5 ha derzeit als intensiver Acker
genutzte Fläche.

- Ein riffstatbestand em. § 7 NNatG

Durch die Bebauung und Versiegelung von Flächen bei der Realisierung
des Baugebietes erfolgt eine Nutzungsänderung und eine Veränderung der
Gestalt von Landschaft und Boden. Von einer Beeinträchtigung des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes wird ausgegangen, da viele der
bisherigen Funktionen und Werte der einzelnen Schutzgüter durch das
Vorhaben betroffen sind. Mit der Realisierung des Bebauungsplanes liegt
der Eingriff nach § 7 Abs. 1 NNatG vor

- Vermeidun

Oberste Priorität aus der Sicht des Naturschutzes hat die Vermeidung von
erheblichen Beeinträchtigungen (§ 8 NNatG). Hierunter fallen alle Maßnah-
men, die Auswirkungen eines Eingriffes auf die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzen. Im Einzel-
nen sind dies:

nicht Inanspruchnahme von Bereichen mit besonderer Bedeutung für die
Arten und Lebensgemeinschaften

Vornahme von Anpflanzungen zum Schutz von Arten und Lebensge-
meinschaften vor Störungen sowie Stoffeinträgen, Lärm, Beunruhigung.

Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Vegetationszeit, Brut-
zeit, etc.

Bezogen auf das Plangebiet bedeutet das, die teilweise nicht Inanspruch-
nähme des feuchten Intensivgrünlandes in Verbindung mit der Renaturie-
rung des verrohrten Grabens. Insofern wurden hier rd. 0, 3 ha Grünfläche
und Wasserfläche festgesetzt. Entlang des Grabens ist vorgesehen, durch
die Bepflanzung der südlichen und westlichen Uferbereiche z. B. mit Erlen
und Weiden das andere Ufer zu verschatten, so daß auf diese Weise einer-

seits die Böschung durch das Wurzelwerk gehalten wird und andererseits
der Graben nicht zuwuchert. So kommt es zu einem natürlichen Erhalt des

Gewässers mit relativ geringem Unterhaltungsaufwand. Um auch auf den
privaten Grundstücken auf eine Minimierung des Eingriffes hinzuwirken,
wurde in Abhängigkeit vom Grad der Versiegelung festgesetzt, Aus-
gleichspflanzungen vorzunehmen (je angefangene 200 m2 versiegelter
Fläche ist ein heimisches standortgerechtes Laubgehölz gem. textlicher
Festsetzung zu pflanzen). So soll darauf hingewirkt werden, daß die Bau-
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herren auf den privaten Grundstücken den Eingriff minimieren.
Darüber hinaus wurde für weitere 0, 3 ha am Ortsrand im Norden des

Plangeltungsbereiches private Grünfläche festgesetzt, auf der wie bisher
eine Weidenutzung erfolgen soll. Rund 0, 15 ha wurden an dieser Stelle als
öffentliche Grünfläche vorgesehen, wobei hier die Errichtung eines Kinder-
Spielplatzes zugelassen wird.

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Grundwasser soll die Versiegelung
minimiert werden. Insofern wurde die Grundflächenzahl im allgemeinen
Wohngebiet auf 0, 3 und im eingeschränkten Dorfgebiet auf 0,4 begrenzt.
Um bei der Herstellung von Pkw-Stellplätzen auf die Verwendung wasser-
durchlässiger Materialien wie großfugig verlegtes Verbundstein- oder Na-
tursteinpflaster, Rasengitterstein etc. hinzuwirken wurde eine textliche
Festsetzung auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Ziff. 20 BauGB getroffen.
Beim Straßenausbau werden darüber hinaus die Baumscheiben tiefer als

die gepflasterte Verkehrsfläche angelegt, um so zur Regenwasserversicke-
rung beizutragen. Da insbesondere der südwestliche Teil des Plangeltungs-
bereiches einen hohen Grundwasserstand aufweist sollte auf den Bau von

Kellerräumen verzichtet werden. Es ist jedoch beabsichtigt, soweit wie
möglich, unbelastetes Oberflächenwasser auf den privaten Grundstücken
zu versickern. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes ist hierzu z. B.
die Anlage einer Zisterne geeignet, so daß Regenwasser zurückgehalten
und später zur Gartenbewässerung verwendet werden kann. Bei Spitzen-
ereignissen kann darüber hinaus anfallendes Oberflächenwasser im Be-
reich der öffentlichen und privaten Grünflächen anstehen. Dabei ist beim
zehnjährigen Regen mit einer etwa 10 stündigen Vernässung zu rechnen.
So kann Regenwasser nach wie vor im Plangeltungsbereich versickert
werden.

Um Die Einbindung in das Landschaftsbild, insbesondere am Ortsrand zu
gewährleisten, werden Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen innerhalb des
Baugebietes festgesetzt

- Aus leich

Nach Ausschöpfung aller Vermeidungsmaßnahmen verbleiben weiterhin
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes. Insofern hat der Verursacher des Eingriffs die betroffe-
nen Grundflächen so herzurichten, daß die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes in ausreichendem Maße wieder hergestellt wird (§ 10 NNatG).
Daher wird entlang des Nordrandes der Baugebiete am Übergang zur frei-
en Landschaft ein 3 m breiter Streifen mit Pflanzbindungen gem. § 9 Abs.
1 Ziff. 25 a BauGB festgesetzt, Hier sind Bäume und Gehölze wie Felda-
hörn, Hainbuche, Schlehe, Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Hundsrose, Eber-
esche, Vogelkirsche, Linde, Esche, Erle, Eiche zu pflanzen und zu unterhal-
ten. Ferner werden Ausgleichspflanzungen in direkter Abhängigkeit von
der versiegelten Fläche gem. § 9 Abs. 1 Ziff. 20 BauGB als Maßnahme
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft für
die Baugebiete und die Straße festgesetzt. Hiermit soll ein Beitrag zur
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Durchgrünung des Baugebietes und zur Einbindung in das Ortsbild gelei-
stet werden.

Im östlichen Teilbereich des Plangeltungsbereichs werden rd. 0, 55 ha als
allgemeines Wohngebiet und Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Da hier
lediglich intensiv bewirtschaftete Ackerflächen zur Planung herangezogen
wurden und da nach Norden und Osten rd. 0, 2 ha Grünfläche zur Einbin-
düng in das Orts- und Landschaftsbild sowie als Puffer zur landwirtschaft-
lich genutzten Fläche vorgesehen sind, wird durch die Entstehung der zu
erwartenden Hausgärten der Eingriff an dieser Stelle als ausgeglichen
gesehen.

Da im westlichen Teilgeltungsbereich rd. 0, 6 ha des feuchten Intensiv-
grünlandes und ca. 0, 5 ha der trockenen Weiden für Baugebiete herange-
zogen werden, ist zur Kompensation dieses Eingriffes eine Ersatzmaßnah-
me im östlichen Teilgeltungsbereich im Umfang von 0, 8 ha als Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft vorgesehen, h-lier sollen die vorhandenen Ackerflächen zu
extensiv genutztem Grünland entwickelt werden, Eine Mahd wird zweimal
jährlich zugelassen. Diese Ausgleichsmaßnahme wurde den Eingriffen im
westlichen Teilgeltungsbereich zugeordnet.

Nach Abwägung öffentlicher und privater Belange unter- und gegenein-
ander, unter besonderer Berücksichtigung des Wohnraumbedarfes einer-
seits sowie der Belange von Natur und Landschaft andererseits werden die
getroffenen Festsetzungen als angemessen erachtet. Insofern sieht die
Gemeinde Calberlah die Eingriffsregelung gem. § 8 a BNatSchG als hinrei-
chend erfüllt.

- Ver- und Entsor un

Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die Ver-
bundnetze für Wasser und elektrische Energie vorhanden bzw. zu ergän-
zen. Allerbüttel ist an die Erdgasversorgung der GLG angeschlossen, die
im Baugebiet erweitert und ergänzt werden soll. Schmutzwasser wird in
den Kanal eingeleitet und der Kläranlage Isenbüttel zugeführt.
Dachflächenwasser soll auf den privaten Grundstücken versickert werden.
Da sich die Versickerungsfähigkeit des Bodens in den beiden Teilgeltungs-
bereichen sehr unterschiedlich darstellt, wird im östlichen Teilgeltungs-
bereich, der aufgrund des tiefen Grundwasserstandes eine gute Versicke-
rungsfähigkeit bietet, die Versickerung auf den privaten Grundstücken
erfolgen können.
Für das Oberflächenwasser auf den Straßen ist es beabsichtigt beim Stra-
ßenbau die Baumscheiben tiefer als das Niveau der gepflasterten Ver-
kehrsfläche zu legen, so daß einerseits die großfugige Verlegung der Pfla-
stersteine und andererseits die Baumscheiben eine geordnete Versickerung
gewährleisten. Hierzu und hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit der Kanäle
für Spitzenereignisse (einjähriger Regen, zehnjähriger Regen) wird der
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hydraulische Nachweis erbracht.
Im westlichen Teilgeltungsbereich stellt sich die Grundwassersituation
ungünstiger dar. Da der Grundwasserstand dort relativ hoch ist, ist bei-
spielsweise die Anlage von Zisternen zur Regenwasserrückhaltung als
geeignet anzusehen. Das Oberflächenwasser kann dann später zur Garten-
bewässerung benutzt oder als Brauchwasser verwendet werden. Anfallen-
des Oberflächenwasser auf den Straßenverkehrsflächen kann wie im öst-

lichen Teilbereich auf den gepflasterten Straßenflächen teilweise über
große Fugen und die Baumscheiben versickert werden. Darüber hinaus
kann anfallendes Oberflächenwasser bei Spitzenereignissen im Bereich des
Gewässers III. Ordnung sowie auf öffentlichen und privaten Grünflächen
anstehen.

Dabei ist mit einer etwa 10 stündi.gen Vernässung beim zehnjährigen
Regenereignis zu rechnen. Dies erachtet die Gemeinde als zumutbar, da es
sich dabei um ein seltenes Ereignis handelt. Hinsichtlich der Kapazitäten
der vorhandenen Kanalisationssysteme wird der hydraulische Nachweis
erbracht um die Planungssicherheit für die erforderlichen Anschlüsse zu
gewährleisten. Ferner werden die erforderlichen wasserrechtlichen Geneh-
migungen bezüglich des Gewässers III. Ordnung eingeholt.

- Abfallwirtschaft

Die Anwohner des östlichen Teilbereiches sowie von Hinterliegergrund-
stücken müssen auf Grund der fehlenden Wendemöglichkeit die Müllsam-
melbehältnisse am Tage der Entleerung an den als Standort für Mülltonnen
festgesetzten Platz bringen und nach der Entleerung auf ihre Grundstücke
zurückholen.
Im Interesse der Minimierung der Verkehrsfläche und somit der Versiege-
lung von Grund und Boden, erachtet die Gemeinde dies als Zumutbar.

- Brandschutz

Die Belange des Brandschutzes werden im Zuge der Realisierung einver-
nehmlich mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange (Brandschutz-
prüfer, Freiwillige Feuerwehr) geregelt.

- Berücksichti un des Nds. S iel latz esetzes

Durch die gewählte Art der Bebauung ist davon auszugeben, daß Klein-
kinder (0 bis 6 Jahre) ausreichend Spielmöglichkeiten auf den privaten
Grundstücken finden. Für Kinder (6 bis 12 Jahre) ist im nördlichen Teil des
westlichen Planbereiches ein Spielplatz vorgesehen. Außerdem bestehen
Spielmöglichkeiten im Zuge des verkehrsberuhigten Straßenausbaus.
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- Immissionsschutz

Hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen aus dem Betrieb der Schnell-

bahnverbindung Hannover - Berlin (ICE-Trasse), die nördlich des Plangel-
tungsbereiches durch das Gemeindegebiet verläuft, wurde ein schalltech-
nisches Gutachten in Auftrag gegeben ). Dieses kommt zu den Ergebnis,
daß die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 laut Prognose
am Tage (06. 00 Uhr bis 22. 00 Uhr) im gesamten Plangeltungsbereich
unterschritten werden. Insofern ist in dieser Zeit der erforderliche Freiflä-

chenschutz gewährleistet.
Die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSch für allgemeine
Wohngebiete können in der Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) auch unter
Berücksichtigung schienenbegleitender aktiver Lärmschutzmaßnahmen
(Lärmschutzwand) im gesamten Plangeltungsbereich nicht eingehalten
werden.

Nach Abwägung öffentlicher und privater Belange unter- und gegenein-
ander unter besonderer Berücksichtigung des Wohnraumbedarfes und der
aktuellen Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde einerseits, der Pro-
blematik des Schallschutzes und unter ökonomischen Gesichtspunkten
andererseits erachtet die Gemeinde es als zumutbar, daß der Freiflächen-

schütz in der Nachtzeit nicht gewährleistet ist, zumal sowohl in Dorfgebie-
ten als auch in allgemeinen Wohngebieten davon ausgegangen werden
kann, daß die Gartennutzung in der Regel in der o. g. Tagzeit stattfindet.

Die Beurteilungspegel der nächtlichen Schienenverkehrsgeräusche liegen
im Bereich des Dorfgebietes in der Größenordnung der maßgeblichen
Immissionsgrenzwerte. Die Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete kön-
nen nicht eingehalten werden. Da das nächtliche Schutzbedürfnis (unge-
störtes Schlafen) innerhalb der Wohngebäude unabhängig von der Lage
eines Wohnhauses im allgemeinen Wohngebiet oder im Dorfgebiet zu
sehen ist, hat sich die Gemeinde sich dafür entschieden, für den erforderli-
chen Schallschutz durch die Festsetzung passiven Schallschutzes Sorge
zu tragen. Insofern werden die ermittelten Lärmpegelbereiche im Plan
fixiert. Das WA1 befindet sich im Lärmpegelbereich II, die allgemeinen
Wohngebiete WA2 und das eingeschränkte Dorfgebiet MDe liegen im
Lärmpegelbereich l. Das erforderliche bewertete Schalldämmaß der Ge-
samtaußenbauteile für Aufenthalts- und Schlafräume beträgt 30 db. Für
alle Bauvorhaben im Plangeltungsbereich ist im Baumgenehmiungsver-
fahren der Nachweis zu erbringen, daß die Wahl der baulichen Ausführung
im Sinne der Ausführungsbeispiele gern. DIN 4109 in der jeweils gültigen
Fassung erfolgt. Hierzu ist anzumerken, daß beispielsweise Fenster, die
der Wärmeschutzverordnung entsprechen, dieser Anforderung genügen.

Bank, Maire, Hoppmann; Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan "Hagenmatten - Ost II"; 95031; 29. 03. 1995
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Durch die o. g. Maßnahmen erachtet die Gemeinde die Erfordernisse des
Schallschutzes unter Abwägung der Wohnraumnachfrage im Verhältnis
zum Schutzbedürfnis bezüglich des Schalles als hinreichend gewährleistet.

1 4 HINWEISE AUS SICHT DER FACHPLANUNGEN

- Bau rund

Mit Schreiben vom 10. 01. 1994 weist das Nds. Landesamt für Bodenfor-

schung darauf hin, daß seine Stellungnahme keine Baugrunduntersuchung
nach DIN 1054 ersetzt.

- Ver- und Entsor. un

Die BEB Erdgas und Erdöl GmbH merkt am 21. 01 . 1994 an, daß der Plan-
geltungsbereich im Erlaubnisfeld Braunschweig der Deilmann Erdöl und
Erdgas Gmbh Lingen liegt.

Am 06. 01. 1994 teilt der Unterhaltungsverband Oberaller mit, daß die
Mühlenriede keine zusätzlichen Wassermengen aufnehmen kann
Dies wird mit Schreiben vom 13. 12. 1995 bekräftigt.

Die Deutsche Telekom hat am 24. 01. 1994 darauf hingewiesen, daß der
Planbereich Fernmeldeamt Uelzen, Postfach 20 00, 29523 Uelzen, Dienst-
stelle PIL 7, mindestens 9 Monate vor Baubeginn schriftlich zu informieren
ist. Am 22. 12. 1995 wird dies wiederholt.

Die Landelektrizität GmbH Fallersleben teilt am 03. 02. 1994 mit, daß die
Vorschriften der DIN 1998 und das Merkblatt "Baumstandorte und Unter-
irdische Ver- und Entsorgungsanlagen" herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV 939) und
die Merkblätter GW 472 und GW 125 aus dem Regelwerk des deutschen
Verbandes der Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW) bei Bepflanzungen im
Bereich von Versorgungsanlagen zu beachten sind. Zu diesem Zweck ist
frühzeitig mit der Bauabteilung der Landelektrizität GmbH Fallersleben
Kontakt aufzunehmen, um die erforderliche Abstimmung vorzunehmen.

Am 21. 12. 1995 weist das Bergamt Celle auf folgendes hin:
Verfüllte Förderbohrungen dürfen nach bergbehördlicher Vorschrift nicht
überbaut und nicht abgegraben werden. Es ist eine Kreisfläche mit einem
Radius von 5 m freizuhalten. Anderenfalls ist das Bergamt zu hören.
Nach den geltenden Vorschriften ist bei Leitungen ein Schutzstreifen zu
beachten. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und von tiefwur-
zelndem Pflanzenwuchs freizuhalten.
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Am 26. 01. 1996 teilt die Ferngas Salzgitter folgendes mit:
Unsere Leitung ist durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grund-
buch gesichert. Das bedeutet: Auf einem 8 m breiten Schutzstreifen,
je 4 m links und rechts der Leitungsachse dürfen keine Maßnahmen erfol-
gen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung gefährden oder beein-
trächtigen könnten. Solche Maßnahmen sind Z. B.

Einrichtung von Gebäuden
Anpflanzung. tiefwurzelnder Bäume
Bodenauf- oder -Abtrag jeglicher Art
Schachtarbeiten über 0, 5 m Tiefe

- Landwirtschaft

Die Landwirtschaftskammer Hannover weist am 16. 02. 1994 auf das

Erfordernis fachgerechter mehreihiger Schutzpflanzungen hin, um Emissio-
nen aus der Landwirtschaft abzufangen.

- Immissionsschutz

Die Deutsche Bundesbahn teilt am 01. 12. 1994 mit, daß bei den Emissio-

nen aus dem Bahnbetrieb von Bestandsschutz auszugeben ist.

1. 5 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEIDUNG

Zum Planverfahren gem. § 3 (2) BauGB sind Stellungnahmen von Trägern
öffentlicher Belange und Dritten eingegangen, die für die Planentscheidung
eine Abwägung gem. § 2 (1) in Verbindung mit § 1 (5) und § 1 (6) BauGB
erforderlich machten.

Der Rat der Gemeinde Calberlah hat diese Stellungnahmen geprüft und im
einzelnen dazu Beschluß gefaßt. Das Ergebnis ist Grundlage der Abwä-
gung und Planentscheidung.

Landkreis Gifhorn, Stellungnahme vom 10. 01. 96

Zu den mir mit Schreiben vom 23 11. 1995 vorgelegten Unterlagen nehme
ich wie folgt Stellung:

l. Untere Landesplanungsbehörde

Als Untere Landesplanungsbehörde stelle ich fest, daß der Bebauungsplan-
entwurf gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung angepaßt ist.
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Beschluß.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß der Bebauungsplanentwurf an
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepaßt ist.

II. Weitere Träger öffentlicher Belange

Untere Wasserbehörde

Der östliche Teil des geplanten Baugebietes wird von einem Graben im
Süden begrenzt und von einem weiteren Graben durchzogen.
Gemäß der Schau- und Unterhaltungsverordnung für Gewässer III. Ord-
nung im Landkreis Gifhorn sind entlang der Gewässer 5, 00 m breite Rand-
streifen für die Gewässerunterhaltung einzuhalten und freizuhalten.
Ein Verzicht auf diese Gewässerrandstreifen kann nur durch eine Ausnah-

megenehmigung gemäß § 5 Abs. 2 der genannten Verordnung akzeptiert
werden; es ist daher ein entsprechender Antrag bei der Unteren Wasser-
behörde vorzulegen. Voraussetzung für eine Genehmigung ist die Zustim-
mung der unterhaltungspflichtigen Gewässer.
Des weiteren wird darauf hingewiesen, daß die wesentliche Umgestaltung
von Gewässern, hierzu gehören auch Renaturierungsmaßnahmen, gemäß
§119 NWG zumindest einer wasserrechtlichen Plangenehmigung bedür-
fen.
Abschließend wird darauf verwiesen, daß Kreuzungsbauwerke an Gewäs-
sern (Durchlässe, Brücken) einer wasserrechtlichen Genehmigung It. § 91
NWG bedürfen.

Die Ableitung der Straßenentwässerung darf nur über Regenrückhaltebek-
ken erfolgen

Beschluß:

An den Planfestsetzungen wird festgehalten. Es erfolgt eine Ergänzung
der Begründung hinsichtlich der geplanten Regenwasserrückhaltung.

Begründung:

Um die 5 m breiten Randstreifen für die Gewässerunterhaltung zu si-
ehern, wurden entlang des Gewässers innerhalb des Plangeltungsberei-
ches öffentliche Grünflächen festgesetzt. Lediglich im Westen des
Plangeltungsbereiches auf einer Strecke von ca. 40 m wurde diese nur
in einer Breite von 2 m vorgesehen. Hierzu wird der erforderliche Antrag
bei der Unteren Wasserbehörde vorgelegt. Der für die Unterhaltung des
Gewässers zuständige Unterhaltungsverband Oberaller ist am Bauleit-
planverfahren beteiligt worden und hat bezüglich der Unterhaltungs-
pflege keine Bedenken geäußert
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Die notwendige wasserrechtliche Planungsgenehmigung für die Renatu-
rierungsmaßnahmen und eine geplante Brücke wird die Gemeinde ein-
holen.

Hinsichtlich erforderlicher Regenwasserrückhaltemaßnahmen stellt sich
die Versickerungsfähigkeit der beiden Teilgeltungsbereich sehr unter-
schiedlich dar. Im östlichen Teilgeltungsbereich ist aufgrund des tiefen
Grundwasserstandes mit einer guten Versickerungsfähigkeit auf den
privaten Grundstücken zu rechnen. Hinsichtlich des Oberflächenwassers
auf der Straße ist es beabsichtigt, beim Straßenausbau die Baumschei-
ben für die Straßenbäume tiefer als das Niveau der gepflasterten Ver-
kehrsfläche zu legen. Durch eine großfugige Verlegung der Pflaster-
steine sowie die Baumscheiben kann das Oberflächenwasser hier ver-

sickert werden. Hierzu und hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit der Ka-
näle für Spitzenereignisse (einjähriger Regen, zehnjähriger Regen) wird
der hydraulische Nachweis erbracht.
Im westlichen Teilgeltungsbereich stellt sich die Grundwassersituation
ungünstiger dar. Insofern ist dort auf den privaten Grundstücken die
Anlage von Regenwasserzisternen geplant, so daß anfallendes Ober-
flächenwasser auf den privaten Grundstücken dort gesammelt werden
kann. Anfallendes Oberflächenwasser auf den Straßenverkehrsflächen

kann wie im östlichen Teilbereich auf den gepflasterten Straßenflächen
und dem Baumscheiben teilweise versickert werden. Darüber hinaus

kann anfallendes Oberflächenwasser bei Spitzenereignissen (einjähriger
Regen, zehnjähriger Regen) im Bereich des Gewässers III. Ordnung
sowie der öffentlichen und privaten Grünflächen anstehen. Dabei ist
beim zehnjährigen Regenereignis etwa mit einer 10-stündigen Vernäs-
sung zu rechnen. Da es sich hier nur um seltene Ereignisse handelt
erachtet es die Gemeinde als zuweitgehend, nach Abwägung öffentli-
eher und privater Belange unter- und gegeneinander, unter besonderer
Berücksichtigung der Belange der Wasserwirtschaft und Versorgungs-
Sicherheit einerseits und des dringenden Wohnraumbedarfes sowie
einer wirtschaftlichen Erschließung andererseits ein Regenrückhaltebek-
ken in technischer Bauweise anzulegen (§ 2 (1) i.V.m. § 1 (5) und § 1
(6) BauGB). Hinsichtlich der Kapazitäten der vorhandenen Kanalisation
wird die Gemeinde einen hydraulischen Nachweis erbringen und die
erforderlichen Erweiterungen des Kanalnetzes vornehmen sowie not-
wendige wasserrechtliche Genehmigungen einholen

Untere Naturschutzbehörde

Keine grundsätzlichen Bedenken.
Aber: Auf der neu anzulegenden Grünfläche ist eine maximale zweimalige
Mahd festzusetzen.

Eine dreimalige Mahd entspricht einer Intensivierung und ist damit keine
Ausgleich
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Beschluß.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß keine grundsätzlichen Bedenken
bestehen. Die erforderliche Korrektur wird vorgenommen

Begründung:

Die Korrektur dient dazu, unter naturschutzfachlichen Aspekten das
beabsichtigte Planungsziel der Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu realisieren.

Abfallwirtschaftsamt

Nach dem derzeitigen Stand des Altlastenkatasters liegen keine Hinweise
über Altablagerungen in dem o. g. Bebauungsplangebiet vor,

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß derzeit keine Hinweise über

Altablagerungen im Plangeltungsbereich vorliegen.

Hinweise:

Nach den Unterlagen und Wissen des Museums- und Heimatvereins sind
in dem Bebauungsplanbereich keine Bodendenkmale bekannt, so daß keine
Bedenken bestehen. Es ist aber nicht auszuschließen, daß bei Bodenein-

griffen archäologische Denkmale auftreten. Möglicherweise auftretende
Funde und Befunde sind einer der im Niedersächsischen Denkmalschutz-

gesetz genannten Stellen bekanntzugeben.

In der Begründung ist auf Seite 2 Unter Punkt 1. 1 im 3. Absatz das Wort
"ausgewiesen" durch das Wort "dargestellt" zu ersetzen.

Auf Seite 10 der Begründung ist unter - Berücksichtigung des Nds. Spiel-
platzgesetzes im 2, Satz das Wort "wesentlich" durch das "westlich" zu
ersetzen.

In der Planzeichenerklärung fehlt das Planzeichen, bzw. die Erklärung für
die im Planbereich der zeichnerischen Darstellung eingezeichneten "Sträu-
eher", hlandelt es sich um zu erhaltende Bäume, so ist das unter Nr.
13. 2. 2 Zeichen der PlanzV 90 zu verwenden

Beschluß:

Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf die Belange der archäolo-
gischen Denkmalpflege. Die erforderlichen Korrekturen werden vorge-
nommen. An der Planzeichenerklärung wird festgehalten.
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Begründung:

Die Hinweise und Korrekturen dienen der allgemeinen Planungssicher-
heit.
Das Planzeichen "Sträucher" wurde in den PIanfestsetzungen nicht
verwandt. In der Kartengrundlage sind jedoch einige Weiden enthalten,
die in der Ortlichkeit zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden sind. Inso-

fern sollen diese auch nicht als zu erhaltende Bäume festgesetzt wer-
den

Bergamt Celle, Stellungnahme mit 21. 12. 95

Nach meinen Unterlagen befinden sich im o. g. Plangebiet die bereits ver-
füllten Bohrungen
"Calberlah Z1"
mit den Koordinaten Rechtswert 361 1772.1
und dem Hochwert 5811282.6 und
"Calberlah Z2"
mit den Koordinaten Rechtswert 3612020.1
und dem Hochwert 5811214.9
der BEB Erdgas und Erdöl GmbH

Ferner wird durch Ihr o.g. Vorhaben die Erdgasleitung von Jelbke über
Allerbüttel nach Sandkamp der Ferngas Salzgitter GmbH berührt.

Verfüllte Förderbohrungen dürfen nach bergbehördlicher Vorschrift nicht
überbaut und nicht abgegraben werden. Es ist eine Kreisfläche mit einem
Radius von 5 m freizuhalten. Anderenfalls ist das Bergamt zu hören.

Nach den geltenden Vorschriften ist bei Leitungen ein Schutzstreifen zu
beachten. Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und von tiefwur-
zelndem Pflanzenwuchs freizuhalten.

Nähere Angaben, die Ihnen von der BEB Erdgas und Erdöl GmbH sowie
von der Ferngas Salzgitter GmbH zugehen werden, bitte ich zu beachten.

Beschluß:

Die Lage der Bohrlöcher "Calberlah Z1"
und "Calberlah Z2" wurde überprüft. Sie befinden sich außerhalb des
Plangeltungsbereiches.
Die Ferngasleitung Allerbüttel - Sandkamp wird nachrichtlich nach den
Angaben der Ferngas Salzgitter in die Planfestsetzungen übernommen.
Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung auf die Erfordernisse im Lei-
tungsschutzstreifen und im Schutzkreis.
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Begründung-

Die nachrichtiichen Übernahmen und Hinweise dienen der allgemeinen
Planungssicherheit.

Unterhaltungsverband Oberaller, Stellungnahme vom 13. 12. 95

Keine grundsätzlichen Bedenken.

Durch die Bebauung darf der wasserwirtschaftliche Einfluß auf die Müh-
lenriede nicht verschlechtert werden.

Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß seitens des Unterhaltungsver-
bandes Oberaller keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Es erfolgt
ein Hinweis in der Begründung, daß die wasserwirtschaftliche Situation
der Mühlenriede nicht verschlechtert werden darf

Begründung

Der Hinweis dient der allgemeinen Planungssicherheit.

Dt. Telekom AG, Stellungnahme vom 22. 12. 95

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 24 01. 94 Stellung
genommen.

Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.

Mit Schreiben vom 24. 01. 1994 gab die Dt. Telekom AG folgende Stel-
lungnahme ab.

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände
Wir weisen jedoch auf folgendes hin:

Für den rechtzeitigen Ausbau des Fernmeldenetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und Baumaßnahmen anderer Leitungsträger ist
es notwendig, daß Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im
Planbereich dem Fernmeldeamt Uelzen, Postfach 20 00, 29523 Uelzen,
Dienststelle PIL 7, Telefon (0581) 81-6145, mindestens 9 Monate vor

Baubeginn schriftlich angezeigt werden.
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Beschluß:

An der Begründung wird festgehalten.

Begründung

Die Hinweis der Deutschen Telekom wurden bereits vor der öffentlichen

Auslegung in die Begründung übernommen.

Ferngas Salzgitter, Stellungnahme vom 26.01. 96

Unsere o. g. Erdgashochdruckleitung verläuft im östlichen Randbereich des
B-Planes. Den genauen Verlauf entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Grundstücksplan 1 : 1. 000 Nr. 7. 74. 50. 01

Unsere Leitung ist durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grund-
buch gesichert. Das bedeutet: Auf einem 8 m breiten Schutzstreifen,
je 4 m links und rechts der Leitungsachse dürfen keine Maßnahmen erfol-
gen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung gefährden oder beein-
trächtigen könnten. Solche Maßnahmen sind Z. B.

Einrichtung von Gebäuden
Anpflanzung tiefwurzelnder Bäume
Bodenauf- oder -Abtrag jeglicher Art
Schachtarbeiten über 0, 5 m Tiefe

Wir bitten um Übertragung des Leitungsrechts in den Bebauungsplan und
in die Begründung/Legende und um Beteiligung an der weiteren Planung

Beschluß:

Die mitgeteilte Leitungstrasse sowie der erforderliche Schutzstreifen
werden nachrichtlich in die Planfestsetzungen übernommen. Es erfolgt
ein Hinweis in der Begründung auf die Erfordernisse im Schutzbereich.

Begründung

Die Hinweise dienen der allgemeinen Planungssicherheit.

Finanzamt Gifhorn, Stellungnahme vom 13. 12. 95

Die Steuerverwaltung des Landes Niedersachsen besitzt in der Gemeinde
Calberlah keine Grundstücke.

Zur Prüfung, ob die Allgemeine Finanzverwaltung Bedenken erhebt, bitte
ich, mit dem Staatshochbauamt Braunschweig II, Humboldtstr. 33, 38035
Braunschweig in Verbindung zu treten
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Beschluß:

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, daß die

Steuerverwaltung des Landes Niedersachsen in der Gemeinde Calberlah
keine Grundstücke besitzt. Das Staatshochbauamt Braunschweig ist am
Bauleitplanverfahren beteiligt worden.
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2. 0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BE-
BAUUNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE AUSÜBUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

Die Flächen sollen durch ein privates Umlegungsverfahren übertragen
werden, so daß die Gemeinde alle sich ergebenden Flächen kostenfrei
übertragen bekommt. Im übrigen wird das allgemeine Vorkaufsrecht durch
das Baugesetzbuch geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2. 3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

Im Plangebiet sind öffentliche Verkehrs- und Grünflächen vorgesehen.
Diese werden von der Gemeinde ausgebaut bzw. angelegt.

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

Umlegung;im Rahmen eines privaten Umlegungsverfahrens werden die
öffentlichen Grünflächen und die Straßenverkehrsflächen kostenfrei an

die Gemeinde übertragen. Dies wurde durch Vorabstimmungsgespräche
vorbereitet.

- Grenzregelung s)
- Enteignung )

5) Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche Regelung
nicht zu erreichen ist.
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3.0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

3 1 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER KOSTENVERURSACHENDEN
MASSNAHMEN

3. 11 Erstmalige Herstellung der Erschließungsmaßnahmen einschließlich
Einrichtung von Beleuchtung und Entwässerung.

3. 12 Erstmalige Herstellung der Grünanlagen

3. 2 KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN (siehe nächste Seite)

4. 0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Zur Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplans sind die Erschlie-
ßungsanlagen zu erstellen.
Die Entwässerung erfolgt über die vorhandenen/zu ergänzenden Kanäle
der Ortslage Allerbüttel. Schmutzwasser wird der Kläranlage Isenbüttel
zugeführt, Regenwasser in die vorhandenen Vorfluter geleitet.
Dachflächenwasser wird auf den privaten Grundstücken versickert, soweit
dies möglich ist.
Besondere soziale Härten, die durch den Bebauungsplan entstehen, sind
nicht erkennbar. Sofern diese bei der Durchführung auftreten sollten, will
die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgaben bei der Lösung behilflich sein.

5.0 FINANZIERUNG DER VORGESEHENEN MASSNAHMEN

Der Ausbau der im Plan ausgewiesenen Straßen ist durch die Gemeinde
Calberlah vorgesehen. Sie wird die Maßnahmen finanzieren. Die Kosten
werden nach dem geltenden Erschließungsrecht verteilt und über Anlieger-
beitrage, wie in der Kostenberechnung aufgeführt, erhoben. Weitere Er-
schließungskosten werden über den Gebührenhaushalt finanziert.
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KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN

BAUGEBIET: "Haagenmatten-Ost II"

Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten:

Umfang des Erschließungsaufwandes (§128 BauGB in
Verbindung mit § 24 BauGB) für:

1. die erstmalige Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen einschl. Einrichtungen für
ihre Entwässerung und Beleuchtung

2. die erstmalige hHerstellung der Grünanlagen

Gesamtkosten

rd. DM 325. 000, 00

rd. DM 500.000,00

rd. DM 825. 000, 00

3. Kostenverteilung aufgrund der Satzung
über Erschließungsbeiträge

Gesamtkosten

Abgaben It. Satzung

Anteil der Gemeinde

rd. DM 825.000,00

rd. DM 742. 500,00

rd. DM 82. 500,00

4. Weitere Erschließungskosten über Gebühren-
haushält:

Elt-Leitungen, Wasserversorgung, Kanal-
kosten, Abwasser rd. DM 672 000, 00
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Die Begründung hat mit den zugehörigen Beiplänen gem. § 3 (2)BauGB

vom ..OÄ,.(2.... ?5........... bis ..<2.,Q1,. 96........... öffentlich ausgelegen.

Sie wurde in der Sitzung am ..2. 9...QS,.9.6.......... durch den Rat der Ge-
meinde Calberlah unter Berücksichtigung der Stellungnahmen zu den Bau-

leitplanverfahren beschlossen.

Calberlah, den ..^.,. 0.6. :. ^9. 96

. SfiZ,.. /,. !/..
(Bürgermeister)

Sf'egel

^..... harsGhho^uise
(Gemeindedirektorjm


